
w w w. a r b e i ts i n s p e k t i o n . g v. a t

ARBEITSSCHUTZ ARBEITSSCHUTZ ARBEITSSCH
UTZ ARBEITSSCHUTZ ARBEITSSCHUTZ ARBEITS
SCHUTZ ARBEITSSCHUTZ ARBEITSSCHUTZ ARB
EITSSCHUTZ ARBEITSSCHUTZ ARBEITSSCHUTZ
ARBEITSSCHUTZ ARBEITSSCHUTZ ARBEITSSCH
UTZ ARBEITSSCHUTZ ARBEITSSCHUTZ ARBEITS
SCHUTZ ARBEITSSCHUTZ ARBEITSSCHUTZ ARB
EITSSCHUTZ ARBEITSSCHUTZ ARBEITSSCHUTZ
ARBEITSSCHUTZ ARBEITSSCHUTZ ARBEITSSCH
UTZ ARBEITSSCHUTZ ARBEITSSCHUTZ ARBEITS
SCHUTZ ARBEITSSCHUTZ ARBEITSSCHUTZ ARB
EITSSCHUTZ ARBEITSSCHUTZ ARBEITSSCHUTZ
ARBEITSSCHUTZ ARBEITSSCHUTZ ARBEITSSCH
UTZ ARBEITSSCHUTZ ARBEITSSCHUTZ ARBEITS
SCHUTZ ARBEITSSCHUTZ ARBEITSSCHUTZ ARB
EITSSCHUTZ ARBEITSSCHUTZ ARBEITSSCHUTZ
ARBEITSSCHUTZ ARBEITSSCHUTZ ARBEITSSCH
UTZ ARBEITSSCHUTZ ARBEITSSCHUTZ ARBEITS
SCHUTZ ARBEITSSCHUTZ ARBEITSSCHUTZ ARB
EITSSCHUTZ ARBEITSSCHUTZ ARBEITSSCHUTZ
ARBEITSSCHUTZ ARBEITSSCHUTZ ARBEITSSCH
UTZ ARBEITSSCHUTZ ARBEITSSCHUTZ ARBEITS
SCHUTZ ARBEITSSCHUTZ ARBEITSSCHUTZ ARB
EITSSCHUTZ ARBEITSSCHUTZ ARBEITSSCHUTZ
ARBEITSSCHUTZ ARBEITSSCHUTZ ARBEITSSCH
UTZ ARBEITSSCHUTZ ARBEITSSCHUTZ ARBEITS

ARBEITSSCHUTZ
Persönliche
Schutzausrüstung (PSA)

Bauarbeiten
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Ihr zuständiges Arbeitsinspektorat berät Sie gerne

Ausstattung für den Regelfall

Bei Rohbauarbeiten und allen Bauarbeiten
während des Rohbaus, bei Tiefbauarbeiten
und Abbrucharbeiten:

• knöchelhohe Sicherheitsschuhe
(Sicherheitsstiefel) Kategorie S 3 bzw. 
S 5 gemäß EN ISO 20345.

Bei Stahlbauarbeiten, bei Montagearbeiten,
bei Installationsarbeiten, bei
Ausbauarbeiten:

• knöchelhohe Sicherheitsschuhe
(Sicherheitsstiefel) Kategorie S 2 gemäß
EN ISO 20345.

Bei Asphaltiererarbeiten zusätzlich
wärmeisolierende Ausstattung der Sohle.

Bauarbeiten unter oder in der Nähe von
Gerüsten und hochgelegenen
Arbeitsplätzen, bei Abbrucharbeiten, bei
Arbeiten in Gruben, Gräben und Künetten,
bei Untertagearbeiten, bei Sprengarbeiten,
Arbeiten im Bereich von Bauaufzügen,
Hebezeugen, Kranen und Fördermitteln:

• Industrieschutzhelme gemäß 
ÖNORM EN 397.

Bei Bauarbeiten im Freien, bei Nässe und
bei Arbeiten des Roh- und Tiefbaues
während der kalten Jahreszeit, bei
Bauarbeiten auf oder in der Nähe von
Straßen mit Fahrzeugverkehr und im
Bereich von Eisenbahnanlagen sowie für
Einweiser und Anschläger im Kranbetrieb:

• Schutzkleidung gegen Feuchtigkeit und
Witterung,

• Warnweste.

Bei Gefahren für die Augen wie durch
Späne oder Splitter:

• Schutzbrille.

Weitere je nach Gefahr erforderliche PSA

Bei Gehör gefährdendem Lärm, z.B.:

• Kapselgehörschutz,

• Schaumstöpsel.

Bei Gefahr des Abstürzens, Gefahr des
Versinkens, Gefahr des Ertrinkens.
Auffanggurt für:

• Auffangsysteme,

• Haltesysteme.

Bei Gefahren für Augen und Gesicht wie
bspw. Späne, Splitter, Strahlung,
Chemikalien:

• Augen und Gesichtsschutz.

Bei Gefahr des Einatmens von 
gesundheitsgefährdenden Arbeitsstoffen
zumindest (MAK-, TRK-Werte):

• Filtergeräte.

Bei zu geringem Sauerstoffgehalt 
(unter 17 Vol%):

• Isoliergeräte.

Bei Gefahren für die Hände und Arme wie
bspw. durch Schneiden, Sägen, spitze
Gegenstände, Chemikalien:

• Schutzhandschuhe.



Pflichten der Arbeitgeber/innen

� Arbeitnehmer/innen informieren und 
unterweisen,

� dafür sorgen, dass Arbeitnehmer/innen die PSA
benutzen,

� für ordnungsgemäße Funktion der PSA und
einwandfreie hygienische Bedingungen zu sorgen,

� Verwenderinformationen der Hersteller und
Inverkehrbringer der PSA berücksichtigen 
(Eignung, Benutzung, Pflege, Wartung), und

� dafür sorgen, dass beschädigte PSA nicht mehr 
verwendet wird.

Eignung der PSA

� PSA muss für die Gefahr bzw. die Beanspruchung
geeignet sein (Herstellerangaben beachten!).

� Es darf nur PSA mit CE-Zeichen verwendet werden.

� Die Beeinträchtigung oder Belastung der
Träger/innen durch die PSA soll so gering wie 
möglich sein.

� Die PSA soll bei der Arbeit so wenig wie möglich
behindern.

W I C H T I G

Persönliche Schutzausrüstungen (PSA) sind von

den Arbeitgeber/innen auf ihre Kosten am Ort der

Gefahr zur Verfügung zu stellen, wenn Gefahren

nicht durch andere Schutzmaßnahmen 

(technisch oder arbeitsorganisatorisch) 

vermieden oder ausreichend begrenzt 

werden können.

Schutzhelm

Kapselgehörschutz,
Ohrstöpsel

Sicherheitsschuhe,
S3 bzw. S2

Schutzhandschuhe

Schutzbrille,
Gesichtsschutz

Filtermasken,-geräte,
Isoliergeräte

Auffangsystem,
Haltesystem

Witterungsschutz

Warnweste


